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[1668 n . August 6 . ] A
DEKLARATION VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG GEGENUEBER

SAVOYEN

Ammann und Rat erklären , dass an der heutigen Stadt - und Amtsrats¬

sitzung das am 3 . ds . verfasste Schreiben· *· von [Benoît II Cize ] ,

Baron de Grésy , Ambassador des Herzogs [von Savoyen , Karl Ema-

nuels II . , ] verlesen worden sei . Darin habe Grésy im Namen des

Herzogs "Ein Declaration Jnn Gueter authentischer form 3 über den abscheidt

der Jnn verwichnem Martio gehaltner tagleistung [ zu Baden] 3 berührendt das

Landt waadt undt Stat Genff 3 vohn uns begehrt " . Nach ausgiebiger Beratung

gebe man daher die nachfolgende Erklärung ab : Man sei gewillt,

das Bündnis mit Savoyen gleich wie ihre Altvordern zu halten.

Was die Inschutznahme der Waadt , welche an der Märztagsatzung

verabschiedet worden sei , anbelange , so sei diese "Einzig undt

allein Zue Sicherheit schuz 3 unndt schirm unsers Geliebten vaterlandts ge¬

meiner Eydtgnosschafft beschehen " . Dabei sei es nie in ihrer Absicht

gelegen , Savoyen bezüglich seiner Rechte in der Waadt Nachteile



zuzufügen oder Präjudizien zu schaffen . Auch wolle man sich -

"angesechen solche durch den 17 articul der Pündtnus Exinriert” - unter
keinen Umständen [ je aktiv ] der Stadt Genf annehmen.

Dieses Dokument habe man mit ihrem Sekretsiegel versehen , durch
den Landschreiber [Adam Signer ] unterzeichnen , dem Herzog zusen¬

den und in ihr Register eintragen lassen.

1) Wahrscheinlich ist damit der Brief vom 2. August gemeintvgl . AH 25/187
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